
 

 DAS OFFIZIELLE ORGAN DER FHNW FÜR STUDENTISCHE MITWIRKUNG. 1 
 

ANTRAGSBLATT 
 

TRAKTANDUM NR. 6a1 / Unterantrag an Antrag 6a 

BEZEICHNUNG Unterantrag zur Statutenänderung «Anträge und Unteranträge» Art. 11 

ANTRAGSSTELLENDES 
GREMIUM / MITGLIED 

students.technik (Andrej Sonderegger) 

  

TEXT 

Art. 11 
2. Gegenanträge können von allen Mitgliedern und Gremien bis 

eine Woche vor der Delegiertenversammlung eingereicht 
werden. Delegierte können während der 
Delegiertenversammlung Gegenanträge als Tischvorlagen 
noch einreichen. Ein Gegenantrag bezieht auf einen zuvor 
gestellten Antrag und kann ausschliesslich das Ausmass des 
Antrags innerhalb der gegebenen Thematik modifizieren. 

BEGRÜNDUNG 

Eine Reduktion eines Antrages kann zwar oft sinnvoll sein, jedoch kann der 
Fall auftreten, dass sich die Delegierten während der Versammlung auf 
eine gemeinsame Lösung eines Themas einigen, die nicht genau dem zuvor 
definierten Rahmen entspricht. Bei der vorherigen Formulierung war nicht 
klar, ob eine gesunde Änderung eines Antrages möglich ist (innerhalb des 
gegebenen Rahmens), oder ob wirklich ausschliesslich eine Reduzierung 
möglich wäre. Deshalb möchten wir hiermit diese Formulierung 
klarifizieren. 

 


